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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang zur Außenhilfe der Gemeinschaft
(KOM(2004)0313 – C6-0032/2004 – 2004/0099(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2004)0313)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 175, 179, 181a, 203 und 308 des EG-
Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0032/2004),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten (A6-0000/2005),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 6

(6) In seiner Entschließung vom 
4. September 2003 über die Aufhebung der 
Lieferbindungen2 wies das Europäische 
Parlament darauf hin, dass die 
Lieferbindungen bei der 
Gemeinschaftshilfe weiter gelockert 
werden müssen. Es befürwortete die in der 
vorgenannten Mitteilung dargelegten 

(6) In seiner Entschließung vom 
4. September 2003 über die Aufhebung der 
Lieferbindungen2 wies das Europäische 
Parlament darauf hin, dass die 
Lieferbindungen bei der 
Gemeinschaftshilfe weiter gelockert 
werden müssen. Es befürwortete die in der 
vorgenannten Mitteilung dargelegten 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 A5/2003/190, Bulletin/2003/9, 1.6.64
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Modalitäten und stimmte den 
vorgeschlagenen Optionen zu. Außerdem 
hob es das Erfordernis hervor, die Debatte 
über eine weitere Aufhebung der 
Lieferbindungen auf der Grundlage 
ergänzender Untersuchungen und 
fundierter Vorschläge fortzuführen. 

Modalitäten und stimmte den 
vorgeschlagenen Optionen zu. Außerdem 
hob es das Erfordernis hervor, die Debatte 
über eine weitere Aufhebung der 
Lieferbindungen auf der Grundlage 
ergänzender Untersuchungen und 
fundierter Vorschläge fortzuführen, und 
forderte ausdrücklich eine klare 
Präferenz für lokale und regionale 
Zusammenarbeit, wobei in absteigender 
Reihenfolge den Lieferanten aus den 
Empfängerländern, den benachbarten 
Entwicklungsländern und anderen 
Entwicklungsländern Vorrang 
einzuräumen ist, um die Anstrengungen 
der Empfängerländer zur Verbesserung 
der Erzeugung auf regionaler, nationaler 
und lokaler Ebene sowie auf der Ebene 
der Familien zu unterstützen, und ferner 
Maßnahmen, die auf die Verbesserung 
der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
von Nahrungsmitteln und 
Grundversorgungsleistungen für die 
Bevölkerung im Einklang mit örtlichen 
Sitten und Gebräuchen und lokalen 
Produktions- und Handelssystemen 
abzielen. 

Änderungsantrag 2
Erwägung 7

(7) Bei der Definition des Zugangs zur 
Außenhilfe der Gemeinschaft müssen 
mehrere Aspekte berücksichtigt werden. 
Die Voraussetzungen für den Zugang von 
Personen sind in Artikel 3 festgelegt. Die 
Ursprungsregeln für den Zugang von 
Waren und Materialien, die von einer 
teilnahmeberechtigten Person erworben 
werden, sind in Artikel 4 festgelegt. Der 
Zugang einer bestimmten Kategorie von 
Personen auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit ist in Artikel 3 geregelt.
Die Definition und die Modalitäten der 
Umsetzung des Gegenseitigkeitsprinzips 
sind in Artikel 5 enthalten. Ausnahmen und 

(7) Bei der Definition des Zugangs zur 
Außenhilfe der Gemeinschaft müssen 
mehrere Aspekte berücksichtigt werden. 
Die Voraussetzungen für den Zugang von 
Personen sind in Artikel 3 festgelegt. Die 
Ursprungsregeln für den Zugang von 
Waren und Materialien, die von einer 
teilnahmeberechtigten Person erworben 
werden und von Sachverständigen, die 
von diesen Personen beauftragt werden,
sind in Artikel 4 festgelegt. Die Definition 
und die Modalitäten der Umsetzung des 
Gegenseitigkeitsprinzips sind in Artikel 5 
enthalten. Ausnahmen und Vorschriften 
über ihre Anwendung sind in Artikel 6 
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Vorschriften über ihre Anwendung sind in 
Artikel 6 festgelegt. Besondere 
Bestimmungen für Maßnahmen, die über 
eine internationale Organisation oder eine 
regionale Organisation finanziert oder mit 
einem Drittland kofinanziert werden, sind 
in Artikel 7 festgelegt. Besondere 
Bestimmungen für die Zwecke der 
humanitären Hilfe sind in Artikel 8 
enthalten.

festgelegt. Besondere Bestimmungen für 
Maßnahmen, die über eine internationale 
Organisation oder eine regionale 
Organisation finanziert oder mit einem 
Drittland kofinanziert werden, sind in 
Artikel 7 festgelegt. Besondere 
Bestimmungen für die Zwecke der 
humanitären Hilfe sind in Artikel 8 
enthalten.

Änderungsantrag 3
Artikel 3 Absatz 2

(2) Die Teilnahme an Ausschreibungen 
von Beschaffungs- oder 
Zuschussverträgen, die durch ein 
Gemeinschaftsinstrument mit thematischer 
Ausrichtung gemäß der Definition in 
Anhang I Teil A finanziert werden, steht 
allen juristischen Personen der 
Entwicklungs- und 
Transformationsländer offen, die in den in 
Anhang II enthaltenen Listen des 
Entwicklungsausschusses (DAC) der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
aufgeführt sind, zusätzlich zu jenen 
juristischen Personen, die auf Grund des 
jeweiligen Instruments wählbar sind. 

(2) Die Teilnahme an Ausschreibungen 
von Beschaffungs- oder 
Zuschussverträgen, die durch ein 
Gemeinschaftsinstrument mit thematischer 
Ausrichtung gemäß der Definition in 
Anhang I Teil A finanziert werden, steht 
allen juristischen Personen der 
Entwicklungsländer offen, die in der in 
Anhang II enthaltenen Liste des 
Entwicklungsausschusses (DAC) der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
aufgeführt sind, zusätzlich zu jenen 
juristischen Personen, die auf Grund des 
jeweiligen Instruments wählbar sind. 

Änderungsantrag 4
Artikel 3 Absatz 3

(3) Die Teilnahme an Ausschreibungen 
von Beschaffungs- oder 
Zuschussverträgen, die durch ein 
Gemeinschaftsinstrument mit 
geografischer Ausrichtung gemäß der 
Definition in Anhang I Teil B finanziert 
werden, steht allen juristischen Personen 
der Entwicklungs- und 
Transformationsländer offen, die in den
in Anhang II enthaltenen Listen des 
OECD/DAC aufgeführt und ausdrücklich 

(3) Die Teilnahme an Ausschreibungen 
von Beschaffungs- oder 
Zuschussverträgen, die durch ein 
Gemeinschaftsinstrument mit 
geografischer Ausrichtung gemäß der 
Definition in Anhang I Teil B finanziert 
werden, steht allen juristischen Personen 
der Entwicklungsländer offen, die in der 
in Anhang II enthaltenen Liste des 
OECD/DAC aufgeführt und ausdrücklich 
als teilnahmeberechtigt genannt sind, sowie 
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als teilnahmeberechtigt genannt sind, sowie 
denen, die schon als wählbar aufgrund des 
jeweiligen Instruments erwähnt wurden. 

denen, die schon als wählbar aufgrund des 
jeweiligen Instruments erwähnt wurden. 

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Absatz 5

(5) Schlägt ein Bieter, der an der 
Ausschreibung eines 
Beschaffungsauftrags teilnimmt, 
Sachverständige vor, so gelten die in 
diesem Artikel genannten 
Teilnahmevoraussetzungen nicht. Diese 
Sachverständige können von jeder 
Staatsangehörigkeit sein.

entfällt

Begründung

Dieser Punkt wird nun im neuen Artikel 4 Absatz 1a geregelt.

Änderungsantrag 6
Artikel 4 Absatz 1

Sämtliche Waren und Materialien, die im 
Rahmen eines durch ein 
Gemeinschaftsinstrument finanzierten 
Vertrages erworben werden, müssen ihren 
Ursprung in der Gemeinschaft oder in 
einem gemäß Artikel 3 
teilnahmeberechtigten Land haben. Für die 
Zwecke dieser Verordnung gilt die in den 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
für Zollzwecke festgelegte Definition des 
Ursprungsbegriffs.

Sämtliche Waren und Materialien, die im 
Rahmen eines durch ein 
Gemeinschaftsinstrument finanzierten 
Vertrages erworben werden, müssen ihren 
Ursprung in der Gemeinschaft oder in 
einem gemäß Artikel 3 und 6
teilnahmeberechtigten Land haben. Für die 
Zwecke dieser Verordnung gilt die in den 
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften 
für Zollzwecke festgelegte Definition des 
Ursprungsbegriffs.

Änderungsantrag 7
Artikel 4 Absatz 1 a (neu)

(1a) Alle von Bietern im Sinne von Artikel 
3 und 6 beauftragten Sachverständigen 
können von jeder Staatsangehörigkeit 
sein. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
qualitativen und finanziellen 
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Anforderungen in den 
Vergabevorschriften der Gemeinschaft.

Änderungsantrag 8
Artikel 5 Absatz 1

(1) Der Zugang zur Außenhilfe der EG auf 
Gegenseitigkeitsbasis wird Ländern 
gewährt, die unter Artikel 3 Absatz 4 
fallen, sofern sie den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zu denselben 
Bedingungen Zugang gewähren.

(1) Der Zugang zur Außenhilfe der 
Gemeinschaft auf Gegenseitigkeitsbasis 
wird Ländern gewährt, die unter Artikel 3 
Absatz 4 fallen, sofern sie den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und den betreffenden Empfängerländern 
zu denselben Bedingungen Zugang 
gewähren.

Änderungsantrag 9
Artikel 5 Absatz 2

(2) Die Gewährung des Zugangs zur 
Außenhilfe der EG auf 
Gegenseitigkeitsbasis stützt sich auf einen 
Vergleich zwischen der EU und anderen 
Gebern und erfolgt für die Gesamtheit 
eines Sektors (gemäß OECD/DAC-
Kategorien), oder eines Landes (Geber 
oder Empfänger). Der Beschluss, einem 
Geberland diese Gegenseitigkeit zu 
gewähren, beruht auf der Transparenz, 
Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der von 
diesem Geber bereitgestellten Hilfe, 
einschließlich ihrer qualitativen und 
quantitativen Merkmale.

(2) Die Gewährung des Zugangs zur 
Außenhilfe der Gemeinschaft auf 
Gegenseitigkeitsbasis stützt sich auf einen 
Vergleich zwischen der EU und anderen 
Gebern und erfolgt auf Ebene eines 
Sektors (gemäß OECD/DAC-Kategorien), 
oder auf Ebene eines Landes (ob Geber 
oder Empfänger). Der Beschluss, einem 
Geberland diese Gegenseitigkeit zu 
gewähren, beruht auf der Transparenz, 
Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der von 
diesem Geber bereitgestellten Hilfe, 
einschließlich ihrer qualitativen und 
quantitativen Merkmale.

Änderungsantrag 10
Artikel 5 Absatz 3

(3) Der Zugang zur Außenhilfe der EG auf 
Gegenseitigkeitsbasis wird durch einen 
spezifischen Beschluss geregelt, der ein 
bestimmtes Land oder eine bestimmte 
Ländergruppe einer Region betrifft. Diese 
Beschlüsse werden im Einklang mit dem 

(3) Der Zugang zur Außenhilfe der 
Gemeinschaft auf Gegenseitigkeitsbasis
wird durch einen spezifischen Beschluss 
geregelt, der ein bestimmtes Land oder 
eine bestimmte Ländergruppe einer Region 
betrifft. Diese Beschlüsse werden im 
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Beschluss 1999/468/EG1 des Rates unter 
Berücksichtigung der Modalitäten und des 
Ausschussverfahrens gefasst, die für das 
jeweilige Instrument gelten. Die 
Geltungsdauer der Beschlüsse beträgt
mindestens ein Jahr. 

Einklang mit dem Beschluss 1999/468/EG2

des Rates unter Berücksichtigung der 
Modalitäten und des Ausschussverfahrens 
gefasst, die dem jeweiligen Akt zugeordnet 
sind. Die Beschlüsse gelten mindestens ein 
Jahr. 

Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 4

(4) Gemäß Ziffer II Buchstabe a) der in 
Anhang IV beigefügten Empfehlungen 
des OECD/DAC von 2001 zur Aufhebung 
der Lieferbindungen bei der Gewährung 
öffentlicher Entwicklungshilfe für die am 
wenigsten entwickelten Länder wird der 
Zugang zur Außenhilfe der EG auf 
Gegenseitigkeitsbasis den in Anhang III 
aufgeführten Drittländern automatisch 
erteilt. 

(4) Der Zugang zur Außenhilfe der 
Gemeinschaft in den am wenigsten 
entwickelten Ländern gemäß Anhang II 
wird auf Gegenseitigkeitsbasis den in 
Anhang III aufgeführten Drittländern 
automatisch erteilt.

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 5

(5) Die Empfängerländer werden im 
größtmöglichen Umfang zu dem in den 
Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Prozess 
konsultiert.

(5) Die Empfängerländer werden zu dem in 
den Absätzen 1, 2 und 3 beschriebenen 
Prozess konsultiert.

Änderungsantrag 13
Artikel 7 Absatz 1

(1) Wenn die Gemeinschaftsfinanzierung 
eine Maßnahme betrifft, die über eine 
internationale Organisation durchgeführt 
wird, steht die Teilnahme an den 
entsprechenden Auftragsvergabeverfahren 
allen juristischen Personen offen, die 
gemäß Artikel 3 oder gemäß den Regeln 
der Organisation teilnahmeberechtigt sind, 

(1) Wenn die Gemeinschaftsfinanzierung 
eine Maßnahme betrifft, die über eine 
internationale Organisation durchgeführt 
wird, steht die Teilnahme an den 
entsprechenden Auftragsvergabeverfahren 
allen juristischen Personen offen, die 
gemäß Artikel 3 oder gemäß den Regeln 
der Organisation teilnahmeberechtigt sind, 

  
1 ABL. L 184 vom 17.07.1999
2 ABL. L 184 vom 17.07.1999
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wobei die Gleichbehandlung aller Geber 
gewährleistet wird. Dieselben Regeln 
gelten für Waren und Materialien. 

wobei die Gleichbehandlung aller Geber 
gewährleistet wird. Dieselben Regeln 
gelten für Waren, Materialien und 
Sachverständige. 

Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absatz 2

(2) Wenn die Gemeinschaftsfinanzierung 
eine Maßnahme betrifft, die mit einem 
Drittland kofinanziert wird - wobei die in 
Artikel 5 definierte Gegenseitigkeit 
gegeben sein muss - oder die mit einer 
regionalen Organisation kofinanziert wird, 
so steht die Teilnahme an den 
entsprechenden Auftragsvergabeverfahren 
allen juristischen Personen offen, die 
gemäß Artikel 3 teilnahmeberechtigt sind, 
sowie allen juristischen Personen des 
betreffenden Drittlandes oder der 
betreffenden Drittländer, die Mitglieder 
dieser regionalen Organisation sind. 
Dieselben Regeln gelten für Waren und 
Materialien.

(2) Wenn die Gemeinschaftsfinanzierung 
eine Maßnahme betrifft, die mit einem 
Drittland kofinanziert wird - wobei die in 
Artikel 5 definierte Gegenseitigkeit 
gegeben sein muss - oder die mit einer 
regionalen Organisation oder einem 
Mitgliedstaat kofinanziert wird, so steht 
die Teilnahme an den entsprechenden 
Auftragsvergabeverfahren allen 
juristischen Personen offen, die gemäß 
Artikel 3 teilnahmeberechtigt sind, sowie 
allen juristischen Personen des 
betreffenden Drittlandes oder der 
betreffenden Drittländer, die Mitglieder 
dieser regionalen Organisation sind. 
Dieselben Regeln gelten für Waren, 
Materialien und Sachverständige.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 3

(3) Schlägt ein Bieter, der an der 
Ausschreibung eines 
Beschaffungsauftrags teilnimmt, 
Sachverständige vor, so gelten die in 
diesem Artikel genannten 
Teilnahmevoraussetzungen nicht. Diese 
Sachverständige können aus jedem Land 
kommen.

entfällt

Begründung

Dieser Punkt wird nun in dem überarbeiteten Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2 geregelt.

Änderungsantrag 16
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Artikel 7 Absatz 3 a (neu)

(3a) Bei Nahrungsmittelhilfemaßnahmen 
ist die Anwendung dieses Artikels auf 
Nothilfemaßnahmen beschränkt. 

Änderungsantrag 17
Artikel 8 Titel

Humanitäre Hilfe Humanitäre Hilfe und NROs

Änderungsantrag 18
Artikel 8 Absatz 1

(1) Für die Zwecke der humanitären Hilfe 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1257/961 gelten die Bestimmungen des 
Artikels 3 hinsichtlich der 
Teilnahmevoraussetzungen nicht für die 
Auswahl der Zuschussempfänger.

(1) Für die Zwecke der humanitären Hilfe 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1257/962 und für die Zwecke der direkt 
über NROs geleiteten Hilfe im Sinne der 
Verordnung des Rates (EG) Nr. °1658/98
vom 17. Juli 1998 über die 
Kofinanzierung von Maßnahmen mit in 
der Entwicklungszusammenarbeit tätigen 
europäischen 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) in 
den für die Entwicklungsländer wichtigen 
Bereichen2 gelten die Bestimmungen des 
Artikels 3 hinsichtlich der 
Teilnahmevoraussetzungen nicht für die 
Auswahl der Zuschussempfänger.

Änderungsantrag 19
Artikel 8 Absatz 2

(2) Die Empfänger der Zuschüsse befolgen 
die Bestimmungen dieser Verordnung, 
soweit die Erbringung der humanitären 
Hilfe die Vergabe von 
Beschaffungsaufträgen erfordert.

(2) Die Empfänger der Zuschüsse befolgen 
die Bestimmungen dieser Verordnung, 
soweit die Erbringung der humanitären 
Hilfe und der direkt über NROs im Sinne 
der Verordnung des Rates (EG) Nr. 
1658/98 geleiteten Hilfe die Vergabe von 
Beschaffungsaufträgen erfordert.

  
1 ABl. L 163 vom 02.07.1996, S. 1.
2 ABl. L 213 vom 30.7.1998, S. 1.
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Änderungsantrag 20
Artikel 9 Titel

Krisenreaktionsmechanismus entfällt

Änderungsantrag 21
Artikel 9 Absatz 1

(1) Zum Zweck des zivilen 
Krisenmanagment, im Sinne der 
Verordnung des Rates (EG) Nr. 381/2001 
zur Schaffung eines 
Krisenreaktionsmechanismus1, stammen 
die wählbaren Partner von jedem Land. 

entfällt

Änderungsantrag 22
Artikel 9 Absatz 2

(2) Artikel 6 Absatz 4 (b) der oben 
hervorgehobenen Verordnung des Rates 
(EG) Nr. 381/2001 erhält folgende 
Fassung: „Sie müssen ihren Hauptsitz in 
einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft 
oder in jedem anderen Land haben“.

entfällt

Änderungsantrag 23
Artikel 9 a Titel (neu)

Artikel 9a
Beachtung von Grundprinzipien und 

Stärkung lokaler Märkte

Änderungsantrag 24
Artikel 9 a Absatz 1 (neu)

(1) Um die Beseitigung der Armut durch 
Förderung lokaler Kapazitäten, Märkte 

  
1 ABL. L 57 vom 27.2.2001, S. 5.
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und Käufe zu beschleunigen, wird 
besonderes Augenmerk auf lokale und 
regionale Auftragsvergabe in 
Partnerländern gerichtet. 

Änderungsantrag 25
Artikel 9 a Absatz 2 (neu)

(2) Bieter, an die Aufträge vergeben 
wurden, beachten international 
vereinbarte Kernarbeits- und -
umweltnormen, z.B. die 
Kernarbeitsnormen der ILO, 
Übereinkommen über die Vereinigungs-
und die Tariffreiheit, Abschaffung von 
Zwangsarbeit, Beseitigung der 
Diskriminierung im Hinblick auf 
Beschäftigung und Abschaffung der 
Kinderarbeit.

Änderungsantrag 26
Artikel 10

10. Diese Verordnung ändert und regelt die 
entsprechenden Teile der in Anhang I 
aufgeführten Gemeinschaftsinstrumente. 
Die Kommission wird die Anhänge II bis 
IV dieser Verordnung ab und zu ändern, 
um jede Änderung der OECD Texte in
Betracht zu ziehen.

10. Diese Verordnung ändert und regelt die 
entsprechenden Teile der in Anhang I 
aufgeführten Gemeinschaftsinstrumente 
sowie etwaige künftige Instrumente mit 
thematischer oder geographischer 
Ausrichtung. Die Kommission wird die 
Anhänge II bis IV dieser Verordnung ab 
und zu ändern, um jede Änderung der 
OECD Texte in Betracht zu ziehen.
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BEGRÜNDUNG

1. Kontext

Ziel des Vorschlags ist die weitere Aufhebung der Lieferbindungen für die 
Gemeinschaftshilfe im Hinblick auf Gebiete, die unter Vergabeverfahren für Waren und 
Dienstleistungen für die Zwecke der Außenhilfe fallen. In dieser horizontalen Verordnung 
wird der Zugang von Lieferanten zu allen Entwicklungshilfeprogrammen festgelegt, die aus 
dem EU-Haushalt finanziert werden. Darin wird die Berechtigung von Personen und Waren 
im Rahmen von Instrumenten geregelt, und es werden Kriterien und Ausnahmen festgelegt.

Die Aufhebung der Lieferbindungen hat auf EU-Ebene besondere Impulse erhalten. Im 
Anschluss an den Konsens von Monterrey hat die Europäische Kommission einen Vorschlag 
für die weitere Aufhebung der Lieferbindungen für EG-Programme und Fortschritte für eine 
vollständige Aufhebung der Lieferbindungen der bilateralen Hilfe der Mitgliedstaaten 
vorgelegt. Als größter Geberblock, der mehr als 50% der weltweiten Hilfe bereitstellt, kann 
diese Initiative große Auswirkungen für die Gebergemeinschaft haben. Schätzungen zufolge 
bleiben die Lieferbindungen bei etwa 49% der europäischen bilateralen Hilfe ganz oder 
teilweise bestehen. Allein die vollständige Aufhebung der Lieferbindungen für diese Hilfe 
könnte ihre Effizienz um 2 bis 3 Mrd. Dollar steigern1.

Sowohl der Rat (Schlussfolgerungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen vom 20.5.2003) als auch das Europäische Parlament (Bericht Fernández 
Martín (A5-0190/2003 von 2003) haben eine Regelung der Aufhebung der Lieferbindungen 
für die Hilfe gefordert, die über die „Empfehlung zur Aufhebung der Lieferbindungen bei der 
Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder“ der 
OECD/DAC von 2001 hinausgeht. Mit diesem Vorschlag befolgt die Kommission auch die 
Empfehlung des DAC in seiner Peer review von 2002 zur Entwicklungshilfepolitik der EU: 
„Der Vorschlag, die Aufhebung der Lieferbindungen für die öffentliche Entwicklungshilfe der 
EU ohne Unterscheidung zwischen den am wenigsten entwickelten Ländern und anderen 
Entwicklungsländern zu prüfen, ist zu begrüßen, ebenso die Einbeziehung der 
Nahrungsmittelhilfe und des Transports. Die EG wird einen Zeitplan für die Umsetzung 
festlegen sowie Elemente ihres derzeitigen Konzepts beibehalten müssen, die den 
Entwicklungsländern in einer Weise zugute kommen (z.B. ein Rahmen für Preispräferenzen 
mit AKP-Ländern), die mit den Grundsätzen, Vereinbarungen und Abkommen der DAC-
Empfehlung uneingeschränkt vereinbar sind.“

2. Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung

Die Kommission erklärt: „Die Aufhebung der Bindung der Hilfe stellt kein Ziel an sich dar, 
sondern sollte als Instrument zur Stärkung anderer Elemente der Armutsbekämpfung wie 
Eigenverantwortung, regionale Integration und Kapazitätsaufbau genutzt werden“. Diese 
Ziele entsprechen den Zielen für die Aufhebung der Bindung der Hilfe, wie sie in der 

  
1 In: „Eine unabhängige Studie über die weitere Aufhebung der Lieferbindungen für die europäische Hilfe“, Juli 
2004.
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Empfehlung der OECD/DAC von 2001 dargelegt wurden.
Leider scheint die Senkung der Transaktionskosten der einzige Maßstab für die Entscheidung 
gewesen zu sein, ob und wie die Bindung für bestimmte Instrumente der Entwicklungshilfe 
aufgehoben werden sollte.

Die Frage der Aufhebung der Bindung der Hilfe und der spezifischen Modalitäten für jedes 
Instrument sollte unter einem Aspekt der Entwicklungshilfe betrachtet werden. So sollten die 
Instrumente, für die die Bindung aufgehoben werden soll, und die Modalitäten der Aufhebung 
in Abhängigkeit von ihrem Beitrag zur Verwirklichung der Hauptziele der Entwicklungshilfe 
festgelegt werden, und zwar Armutsminderung durch Verwirklichung der Millennium-
Entwicklungsziele, Übertragung von Befugnissen auf lokale Gemeinschaften in den 
Empfängerländern, so dass sie die uneingeschränkte Eigenverantwortung für ihren eigenen 
Entwicklungsprozess übernehmen können (u.a. durch lokalen Kapazitätsaufbau), und 
regionale Integration als Mittel der leichteren Integration in die Weltwirtschaft. Wenn die 
Aufhebung der Lieferbindungen in diesem Kontext nicht geprüft und geregelt wird, besteht 
die Gefahr, dass sie kontraproduktiv wird und die Verwirklichung der Entwicklungsziele 
behindern könnte, die sie eigentlich fördern soll. In diesem Sinne wirft der Vorschlag für eine 
Verordnung eine Reihe von Problemen auf.

3. Probleme

A. Zugangsregeln (Artikel 3)
Durch die Öffnung des Zugangs zur Außenhilfe der EU (sowohl Vergabe als auch Beihilfen) 
für Akteure aller Art ausschließlich auf der Grundlage der finanziellen Effizienz wird durch 
die Verordnung der zusätzliche Nutzen bestimmter spezifischer Kategorien von Akteuren mit 
spezifischen Aufgaben im Entwicklungsprozess (nichtstaatliche Akteure [NSA] –
einschließlich NRO) unter dem Aspekt der Entwicklung außer Acht gelassen. Die 
Verpflichtung zur Kofinanzierung zwingt die NRO, mit der Zivilgesellschaft 
zusammenzuarbeiten, um die Mittel aufzubringen, die für ihren Teil der Kofinanzierung 
erforderlich sind, und führt so dazu, dass die Entwicklungszusammenarbeit auf der politischen 
Tagesordnung bleibt. Daher sollte die Verordnung Nr. 1658/98 über die Kofinanzierung von 
Operationen mit NRO (Anhang I, Teil A, Nr. 10) ebenso Gegenstand der Ausnahmeklausel 
sein, wie es z.B. für die humanitäre Hilfe im Rahmen des Krisenreaktionsmechanismus gilt.

Diese Bemerkung gilt auch für bestimmte andere Akteure mit spezifischer emanzipatorischer 
Funktion im Entwicklungsprozess (lokale Gemeinschaften, lokale Universitäten und 
Forschungszentren …). Die Verordnung sollte nicht auf diese Aspekte ihrer Tätigkeit 
Anwendung finden, und Beihilfen für diese Einrichtungen sollten aus dem Anhang zu der 
Verordnung gestrichen werden. Es liegt jedoch auf der Hand, dass diese Akteure im Bereich 
der Entwicklungshilfe, wenn sie bei Vergabeverfahren für Waren und Dienstleistungen, die 
nicht zu diesen Aspekten ihrer Tätigkeit in Beziehung stehen, miteinander konkurrieren, die 
gleichen Regeln wie alle anderen Bieter einhalten müssen.

Ferner wird vorgeschlagen, dass der Krisenreaktionsmechanismus vom Geltungsbereich des 
Vorschlags für eine Verordnung ausgenommen werden sollte. Dieser Mechanismus soll es der 
Gemeinschaft ermöglichen, umgehend auf die Bedürfnisse von Ländern zu reagieren, denen 
schwerwiegende politische Instabilität droht oder die dieser Instabilität gerade ausgesetzt sind 
oder unter den Auswirkungen einer Technologie- oder Naturkatastrophe zu leiden haben. Der 
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wichtigste zusätzliche Nutzen des Krisenreaktionsmechanismus ist seine Fähigkeit, die 
politische Strategie der Kommission angesichts einer Krise in einem Drittland zu 
unterstützen, und in diesem Sinne ist er kein Instrument mit einem spezifischen 
Entwicklungsziel.

B. Hinsichtlich der Geber
Die Öffnung der Beteiligung an der Vergabe von Aufträgen für Industrieländer und Länder im 
Übergang einzig und allein aufgrund wirtschaftlicher und finanzieller Kriterien ohne 
irgendwelche nichtfinanziellen Bedingungen könnte nachteilige Auswirkungen für die EU mit 
sich bringen, da dies dazu führen könnte, dass Aufträge an Länder vergeben werden, deren 
Wettbewerbsvorteil auf dem von ihnen praktizierten Sozialdumping basiert. Dies würde 
bedeuten, dass die EU im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit eine Reihe zentraler 
Werte (soziale, ökologische, nachhaltige Entwicklung) über Bord wirft, die sie intern und im 
Rahmen des Abkommens von Cotonou anwendet. Durch die Verordnung sollte die 
Beteiligung an einer Ausschreibung mit der formalen Einhaltung einer Reihe von 
Mindestnormen (Übereinkommen über Vereinigungsfreiheit und Tarifverträge, Beseitigung 
von Zwangsarbeit, Beseitigung der Diskriminierung im Hinblick auf Beschäftigung und Beruf 
und Abschaffung der Kinderarbeit) durch den Bieter verknüpft werden. Diese Kriterien 
sollten als Bedingung für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen angewandt werden. 
Unternehmen mit Sitz oder Operationsbasis in Ländern, die diesen internationalen 
Übereinkommen nicht formal beigetreten sind, sollten von der Beteiligung an 
Ausschreibungen ausgeschlossen werden.

Gegenseitigkeit in Verbindung mit Drittländern (Artikel 5)
Durch die Verordnung wird den Drittländern, denen darin die Beteiligung an 
Ausschreibungen um EU-Außenhilfe (insbesondere die im Übergang befindlichen Länder) 
gestattet wird, keinerlei Auflage hinsichtlich der Gegenseitigkeit für die Öffnung der Märkte 
für die Vergabe von Waren und Dienstleistungen gegenüber den Empfängerländern dieser 
Außenhilfe erteilt. Diese Konditionalität sollte ebenfalls eingeführt werden.

Der Begriff der Gegenseitigkeit, wie er in Absatz (2) spezifiziert wird, ist zu vage und bedarf 
weiterer Spezifizierung (Indikatoren, die es ermöglichen, „Kohärenz“ und 
„Verhältnismäßigkeit“ der von einem Geber gewährten Hilfe sowie ihren „quantitativen und 
qualitativen Merkmale“ zu messen). Dies könnte durch Einsetzung gemeinsamer bilateraler 
technischer Ausschüsse mit Sachverständigen aus der EU und den anderen Geberländern 
erfolgen.

Aufhebung der Bindung für Sachverständige
In Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 3 schlägt die Kommission vor, die Bindung für die 
von den Bietern vorgeschlagenen Sachverständigen aufzuheben. Man kann sich die Frage 
stellen, ob dieser Vorschlag zu zusätzlichem Nutzen im Hinblick auf die bisher gemäß den 
bestehenden Bestimmungen erzielten Ergebnisse führen wird.

C. Hinsichtlich der Empfänger
Es wird festgestellt, dass in der Verordnung die Schlussfolgerung des Rates vom Mai 2003 
ignoriert wird, dass hinsichtlich der Entwicklungsländer die Aufhebung der Lieferbindungen 
für die Hilfe unter folgenden Bedingungen stattfinden sollte: „größtmögliche Einbeziehung 
des begünstigten Entwicklungslandes, wobei der Notwendigkeit, nationale und/oder regionale 
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Kapazitäten zu entwickeln, besondere Aufmerksamkeit gilt“. In seiner Entschließung 
A5-0190/2003 hat das Parlament diese Empfehlung des Rates wiederholt und spezifiziert, 
dass die Bestimmungen über die Aufhebung der Lieferbindungen für die Hilfe „geknüpft 
werden an eine klare Präferenz für lokale und regionale Zusammenarbeit, wobei in 
absteigender Reihenfolge den Lieferanten aus den Empfängerländern, den benachbarten 
Entwicklungsländern und anderen Entwicklungsländern Vorrang eingeräumt wird“. Ohne 
Aufnahme eines derart ausdrücklichen Präferenzsystems in die Verordnung wird dieses Ziel 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreicht werden, da lokale und regionale Akteure sich in 
einer nachteiligen Wettbewerbsposition aufgrund der technologischen, wirtschaftlichen, 
institutionellen und strukturellen Einschränkungen befinden, unter denen sie tätig sein 
müssen.

D. Operationen, an denen internationale Organisationen oder Drittländer beteiligt sind 
(Artikel 7)
Zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den Entwicklungszielen z.B. der Verordnung über 
die Nahrungsmittelhilfepolitik und -verwaltung (Verordnung (EG) Nr. 1292/96 vom 
27.6.1996 – siehe Anhang I Teil A Nr. (14)) sollte dieser Artikel durch einen Absatz ergänzt 
werden, durch den von seiner Anwendung Aktionen mit dem Ziel ausgenommen werden, die 
Bemühungen der Empfängerländer zur Verbesserung ihrer eigenen Nahrungsmittelproduktion 
auf regionaler, nationaler, lokaler und familiärer Ebene zu unterstützen, sowie Aktionen zur 
Verbesserung der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Nahrungsmitteln und grundlegenden 
Dienstleistungen für die Öffentlichkeit, die lokalen Gebräuchen und Produktions- und 
Handelssystemen entsprechen und uneingeschränkt in die Entwicklungspolitik der Empfänger 
integriert sind. Für diese Aktionen sollten die vom Europäischen Parlament geforderten 
Präferenzen (siehe vorheriger Punkt) gelten.
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